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 Veröffentlicht am 15.12.1994

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1;

UStG 1972 §3;

Rechtssatz

Das der Ausführung einer Leistung regelmäßig zugrundeliegende Verp ichtungsgeschäft unterliegt nicht der

Umsatzbesteuerung, hat aber für die Beurteilung des Schuldverhältnisses und damit auch für die Merkmale der

Leistung Bedeutung (Hinweis:

Kranich-Siegl-Waba, Kommentar zur Mehrwertsteuer II, Randzahl 38 zu § 3).
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